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Vorwort

Eine nachhaltige Rohstoffbewirtschaftung gehört zu den zentralen Herausforde-
rungen ökonomischen, ökologischen und politischen Handelns im 21. Jahrhun-
dert. Der Recyclingwirtschaft kommt hierbei eine außerordentliche Bedeutung 
zu. Sie trägt durch die Versorgung der Wirtschaft mit Sekundärrohstoffen zu 
der Verwirklichung dieses Ziels in besonderer Weise bei. Die neue Abfallrah-
menrichtlinie stärkt diese Funktion der Recyclingwirtschaft, indem sie unter 
anderem erstmals konkrete Vorgaben zum Ende der Abfalleigenschaft festlegt. 

Parallel hierzu ist das neue EU-Chemikalienrecht entstanden, von dem auch 
die Recyclingwirtschaft betroffen ist: Überall dort, wo Abfälle in Sekundär-
rohstoffe oder Sekundärprodukte verarbeitet werden und somit die Recycling-
wirtschaft dem Auftrag einer nachhaltigen Ressourcen- und Rohstoffwirtschaft 
nachkommt, stehen die Recyclingunternehmen vor der Frage, ob und inwieweit 
sie nach Erfüllung ihrer abfallwirtschaftlichen Pflichten mit ihren Recycling-
produkten dem neuen REACH-Recht unterfallen und etwa die in ihren Sekun-
därrohstoffen und -produkten enthaltenen Stoffe bei der Europäischen Chemi-
kalienagentur registrieren lassen müssen.

Das europäische Abfall- und Chemikalienrecht erweisen sich als wenig auf-
einander abgestimmt; die dadurch entstandenen Unstimmigkeiten und Wider-
sprüche stellen sich als nachteilhaft für die Recyclingwirtschaft bzw. die ange-
strebte Rohstoffbewirtschaftung dar. Andererseits befindet sich das neue Recht 
in seinem praktischen Vollzug noch in der Entwicklung und steht offen für 
Anregungen und Überlegungen. 

Die Verfasser sind Mitte des Jahres 2008 vom Bundesverband der Deutschen 
Entsorgungswirtschaftung (BDE) beauftragt worden, eine gutachterliche Stel-
lungnahme und Handlungsempfehlungen zur Anwendung und den Möglich-
keiten der Umsetzung der REACH-VO für Recyclingunternehmen am Beispiel 
des Kunststoffrecyclings zu erstellen. Auf der Grundlage dieses Gutachtens und 
erweitert um zusätzliche neue Aspekte wollen die Verfasser mit dieser Schrift 
einen Diskussionsbeitrag leisten, der über das Kunststoffrecycling hinaus der 
Recyclingwirtschaft insgesamt hilft, die Brüche zwischen dem Abfallwirt-
schafts- und dem Chemikalienrecht zu harmonisieren. 

Die Verfasser danken dem BDE und insbesondere allen Mitgliedern des 
REACH-Arbeitskreises des BDE für vielfältige Anregungen, Fragen und fach-
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liche Diskussionen. Sie danken ferner den Herausgebern Dr. Martin Dieckmann 
und Prof. Dr. Walter Frenz für die Aufnahme in die Schriftenreihe.

Köln/Berlin, den 31. März 2009

Dr. Günter Kitzinger
Stefan Kopp-Assenmacher
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